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535/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Peter Haubner, Mag. Christian Ragger,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 13.12.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 13.12.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, mit 
dem die Überlassung von Arbeitskräften 
geregelt wird (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – 
AÜG) BGBl. Nr. 196/1988, geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Änderung des 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, mit dem 
die Überlassung von Arbeitskräften geregelt wird 
(Arbeitskräfteüberlassungsgesetz – AÜG) BGBl. Nr. 
196/1988, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 38/2017, 
geändert wird: 

 

 1. § 22d Abs 1, zweiter Satz, lautet:  

 „Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2013 0,25 vH, im 
Jahr 2014 0,35 vH, im Jahr 2015 0,6 vH, im Jahr 2016 
und im ersten Quartal 2017 0,8 vH, und ab dem zweiten 
Quartal 2017 0,35 vH der Beitragsgrundlage.“ 

 

§ 22d. (1) Die Überlasser haben für die von ihnen 
zum Zweck der Überlassung an Dritte beschäftigten 
Arbeitnehmer einen Beitrag an den Fonds zu entrichten. 
Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2013 0,25 vH, im 
Jahr 2014 0,35 vH, im Jahr 2015 0,6 vH, im Jahr 2016 
und im ersten Quartal 2017 0,8 vH, ab dem zweiten 
Quartal 2017 bis zum Ende des ersten Quartals 2019 
jeweils 0,35 vH, ab dem zweiten Quartal 2019 bis zum 
Ende des ersten Quartals 2021 jeweils 0,5 vH und ab 

 § 22d. (1) Die Überlasser haben für die von ihnen 
zum Zweck der Überlassung an Dritte beschäftigten 
Arbeitnehmer einen Beitrag an den Fonds zu entrichten. 
Der Beitragssatz beträgt im Jahr 2013 0,25 vH, im 
Jahr 2014 0,35 vH, im Jahr 2015 0,6 vH, im Jahr 2016 
und im ersten Quartal 2017 0,8 vH, ab dem zweiten 
Quartal 2017 bis zum Ende des ersten Quartals 2019 
jeweils 0,35 vH, ab dem zweiten Quartal 2019 bis zum 
Ende des ersten Quartals 2021 jeweils 0,5 vH und ab 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008655


 

 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 13.12.2018 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 13.12.2018 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
dem zweiten Quartal 2021 0,8 vH der Beitragsgrundlage. 
Die Beitragsgrundlage ist die nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. 
Nr. 189/1955, geltende allgemeine Beitragsgrundlage bis 
zur Höhe der gemäß § 45 ASVG festgelegten 
Höchstbeitragsgrundlage. Von Sonderzahlungen (§ 49 
Abs. 2 ASVG) sind Sonderbeiträge an den Fonds mit 
dem jeweils gleichen Hundertsatz zu entrichten. 

dem zweiten Quartal 2021 2017 0,835 vH der 
Beitragsgrundlage. Die Beitragsgrundlage ist die nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, geltende allgemeine 
Beitragsgrundlage bis zur Höhe der gemäß § 45 ASVG 
festgelegten Höchstbeitragsgrundlage. Von 
Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 ASVG) sind 
Sonderbeiträge an den Fonds mit dem jeweils gleichen 
Hundertsatz zu entrichten. 

 2. In § 23 wird nach Absatz 22 folgender Absatz 23 
angefügt: 

 

 „(23) §22d Abs 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019 tritt am 1. April 
2019 in Kraft.“ 

(23) §22d Abs 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xx/2019 tritt am 1. April 
2019 in Kraft. 
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